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Regelung Ehrungen und Geschenke für Vereine, Einwohner, Behörden- und Kommis-
sionsmitglieder 

 
 
 
1. Anlässe und Wettkämpfe Geschenk  

Internationale Wettkämpfe für Einzelpersonen 

1. Rang 

2. Rang 

3. Rang 

 

 CHF 500.00 

 CHF 300.00 

 CHF 200.00 

Internationale Wettkämpfe für Vereine 

1. Rang 

2. Rang 

3. Rang 

 

CHF 1'000.00 

CHF 600.00 

CHF 400.00 

Schweizermeisterschaften für Vereine 

1. Rang 

2. Rang 

3. Rang 

 

 CHF 500.00 

 CHF 300.00 

 CHF 200.— 

Schweizermeisterschaften für Einzelpersonen 

1. Rang 

2. Rang 

3. Rang 

 

 CHF 300.00 

 CHF 200.00 

 CHF 100.00 

Kantonale Meisterschaften für Vereine 

1. Rang 

2. Rang 

3. Rang 

 

 CHF 300.00 

 CHF 200.00 

 CHF 100.00 

Kantonale Meisterschaften für Einzelpersonen 

1. Rang 

2. Rang 

3. Rang 

 

CHF 150.00 

CHF 100.00 

CHF 50.00 
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2. Vereinsjubiläen, Neugründungen, besondere Anschaf-

fungen 

Geschenk mit Brief 

Neugründung (mit Statuten)   CHF 250.00 

Jubiläum 

25 Jahre 

50 Jahre 

75 Jahre 

100 Jahre 

125 Jahre 

150 Jahre 

Weitere Jubiläen pro Jubiläumsjahr  

 

  CHF 250.00 

  CHF 500.00 

  CHF  750.00 

  CHF  1'000.00 

  CHF 1'250.00 

  CHF 1'500.00 

  CHF 10.00 

Fahnenweihe  nach Gesuch 

Instrumentenweihe  nach Gesuch 

Uniformenweihe  nach Gesuch 

Vereinsausrüstungen  nach Gesuch 

 
 

3. Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen Geschenk, Brief und Besuch 

Geburtstagsjubiläen 

80 Jahre 

85 Jahre 

90 Jahre 

95 Jahre (und anschliessend jedes weitere Jahr) 

 

 CHF 100.00 

 CHF 100.00 

 CHF 100.00 

 CHF 100.00 

Hochzeitsjubiläen 

50 Jahre 

60 Jahre 

65 Jahre 

 

  CHF 60.00 

  CHF 60.00 

  CHF 60.00 
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4. Verabschiedung von Behörden- und Kommissions- 

    mitgliedern 

Geschenk, Brief und Blumen-

strauss (anlässlich EGV) 

Behörden (angebrochene Jahre gelten als ganze Jahre) 

Gemeinderat 

RGPK 

Regionale Sozialhilfebehörde 

Schulrat 

 

 CHF 75.00 

 CHF 75.00 

 CHF 75.00 

 CHF 75.00 

Kommissionen (angebrochene Jahre gelten als ganze  

Jahre) 

Finanzkommission 

Landschaftspflegekommission 

Bau- und Planungskommission 

Wahlbüro 

Verwaltungskommission WRZ 

 

 

 

  CHF 50.00 

  CHF 50.00 

  CHF 50.00 

  CHF 50.00 

  CHF 50.00 

 

 
Schlussbestimmungen: 
 
Dieses Dokument regelt die freiwilligen Zuwendungen der Einwohnergemeinde Ziefen an Vereine, 
Einwohner, Behörden und Kommissionsmitglieder. Es besteht kein automatischer und gesetzlicher 
Anspruch auf die Zahlung durch die Gemeinde. 
 
Das vorliegende Dokument wird durch den Gemeinderat in regelmässigen Abständen geprüft und 
gegebenenfalls angepasst. 
 
Verjährung: 
 
Die Beiträge sind durch die Vereine oder Einwohner beim Gemeinderat einzufordern. Beiträge kön-
nen fortlaufend im aktuellen Kalenderjahr beantragt werden. Eine rückwirkende Einforderung (Bsp. 
Nach Abschluss des Vereinsjahres) hat jeweils bis spätestens 31. Januar für das vorherige Kalen-
derjahr (Januar bis Dezember) zu erfolgen. Nicht eingeforderte Beiträge des vergangenen Kalender-
jahres verfallen per 1. Februar und können zu keinem späteren Zeitpunkt nachgefordert werden. 
 
Beschlossen vom Gemeinderat Ziefen am 28. April 2025. Diese Regelung tritt per sofort in Kraft und 
hebt die Regelung vom 02. August 2010 auf. 
 
 

Gemeinderat Ziefen 

   

   

Cornelia Rudin 

Gemeindepräsidentin 

 Lars Silfverberg 

Gemeindeverwalter 
 


